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Ihre Anfrage vom 09. April 2025 – Brandschutz bei Windenergieanlagen; insbesondere in
Waldgebieten und in der Nähe von Mooren

Sehr geehrte Frau Kuipers,

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 09. April 2025 zum Brandschutz bei Windenergieanlagen (WEA),

insbesondere im Hinblick auf Standorte in Waldgebieten und in der Nähe von Mooren.

Grundsätzlich gilt: Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 30 Metern zählen zu den

sogenannten Sonderbauten und unterliegen daher besonderen brandschutzrechtlichen

Anforderungen. Diese sind bereits im Rahmen der Bauvorlagen darzulegen und werden im

Genehmigungsverfahren von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde geprüft (§ 65 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2

i. V. m. Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 Niedersächsische Bauordnung – NBauO).

Bei der Errichtung von WEA in Waldgebieten ist u. a. der Einbau automatischer Löschanlagen in der

Gondel vorgeschrieben. Darüber hinaus ist für jede Anlage ein projektspezifisches

Brandschutzkonzept zu erstellen, das Bestandteil des Genehmigungsverfahrens ist.

Dieses Konzept umfasst unter anderem:

 konkrete Angaben zur Löschwasserversorgung, ggf. inklusive Vor-Ort-Bevorratung,

 die Sicherstellung ausreichender und dauerhaft nutzbarer Zuwegungen für Einsatzfahrzeuge,

 Flächen für Aufstellung und Bewegung von Löschfahrzeugen,
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 Maßnahmen zur Brandmeldung und -vermeidung,

 Vorgaben zum Blitz- und Überspannungsschutz.

Im Brandfall kann es zu Umweltbelastungen kommen, etwa durch austretende Betriebsstoffe oder

niedergehende Kunststofffragmente. Den Feuerwehren stehen geprüfte und geeignete Löschmittel zur

Verfügung. Die Betreiber sind verpflichtet, ihre Anlagen regelmäßig warten und technisch überprüfen

zu lassen.

Ihre Hinweise verdeutlichen die Relevanz eines ganzheitlichen Risikomanagements im Bereich der

erneuerbaren Energien. Die Vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Fraktionen erhalten eine

Durchschrift dieses Schreibens zur Kenntnisnahme.

Mit freundlichem Gruß

Marc-André Burgdorf

Landrat


